
 
Wege für den Erhalt des 

Naturschutzgebietes 
"Burgau" 

 

Titel 



Flächenverwendung 

Papierfabrik         1883   =         0,4 km² 
Rheinhafen          1901   =         2,7 km² 
RheinhafenDKW 1955   =         0,2 km² 
Knielinger See     1957   =         0,9 km² 
Mülldeponie        1959   =         0,2 km² 
Raffinerie       1962/73   =         4,6 km² 
Kläranlage                        =         0.2 km² 
Straba Depot                   =         0,1 km² 
                                                  _______ 
Zusammen                                  9,3 km² 

Flächennutzungen in Knielingen West: 



Flächenverwendung 

Weitere Nutzungen: 

Knielingen West    =     0,6 km² 
Bruchwegäcker     =      0,1 km² 
Nordtangente        =          ? 
Bestand                  =       9,3 km² 
                                      ________ 
Ergebnis                 =      10 km² 



Tassenpflege, Grabenpflege, 

Dammpflege und dazu 

Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 

Jagd, Fischerei, Freizeitnutzung, 

Hunde  

Flächenverwendung 



Flächenverwendung 

Wegenetz 
 

Dieses Wegenetz wird soweit 
uns bekannt mehr oder weniger 

genutzt. Und zwar durch 
Fußgänger, Jogger, 

Mountainbiker, Reiter, Rad- und 
Quadfahrer, Angler, Jäger, 

Naturschützer, Förster, 
Landwirte, Geocacher, 

Hundeführer, Trassenpfleger 
usw.  



Belastungen 

Gewerbe- und Straßenlärm 
(Zusammengestellt aus zwei Kartierungen der 

Stadt Karlsruhe von 2007) 

Die Nordtangente wird die 
bestehende  Ruhelücke zwischen 
Gewerbe und Straßen schließen.  

 
Es ist offenkundig: Allein die 

"Burgau" verbleibt als ein noch 
weitgehend von Störungen freier 

Bereich. 

Burgau 



Belastungen 

Die Burgau 

ist umrahmt von Rhein, 
Rheinhafen, Mülldeponie, 

B10 und Bahndamm. 
 

Insellage: Genetischer 
Austausch mit Umland für 

Landtiere erschwert, 
Fluchtwege versperrt.  

 
Zugang: Auf wenige Wege 

beschränkt. 



Flächenverwendung 

Rheinpark 

 

Die Erschließung des 

Abtsgündl für die Erholung  

über Brücken, Radwege, 

ÖPNV und  IV wird zu 

weiteren Beunruhigungen 

führen.  

 

Das Abtsgründl wird aber 

durch die Umwandlung von 

Feldwirtschaft in Weideland 

ökologisch aufgewertet.  



Verordnungen 

In der Burgau ist die Nutzung 
durch die Regeln des Natur- bzw. 

Landschaftsschutzes auf 
nationaler und europäischer 

Ebene geordnet.    
 

Verordnungen, Richtlinien 



NSG LSG 

 
Die wichtigsten 
Verordnungen: 

 
NSG "Altrhein Maxau" 

Verordnung vom 25.04.1980 
   

NSG/LSG "Burgau" 
Verordnung vom 2.11.1989 

 
Rot = NSG 
Grün = LSG 

Schraffiert = Kernzonen 



Zielartenkonzept 

Zielartenkonzept Baden-
Württemberg 

 
Karlsruhe trägt in der Burgau 

die besondere 
Schutzverantwortung für 

zwei Biotoptypen: 
 

-Hartholzauewälder der 
großen Flüsse 

 
-Nährstoffreiches Feucht- 

und Nassgrünland 
 



Zielartenkonzept 

Handlungshinweise aus dem Zielartenkonzept Baden-Württemberg 

 

- Stärkere Ausrichtung kommunaler Schutz- und Entwicklungskonzepte 

..am regionalen/überregionalen naturräumlichen Zusammenhang der 

..Gemeinde, basierend auf den Anspruchstypen, für die eine 

..besondere Schutzverantwortung besteht. 

 

- Erhöhter Prüfbedarf für Zielarten der Anspruchstypen, für die eine 

..besondere Schutzverantwortung besteht. 

 

- Erhöhter Prüfbedarf für die Habitatpotenzialflächen der   

..Anspruchstypen mit besonderer Schutzverantwortung. 

 

- Verwendung der besonderen Schutzverantwortung als zusätzliches  

..Argument bei der Flächensicherung und Entwicklung von 

..Zielartenvorkommen. 

 

- Besondere Berücksichtigung der entsprechend gekennzeichneten 

..Maßnahmen, die Anspruchstypen mit besonderer 

..Schutzverantwortung in hohem Maße fördern. 



Geschützte Arten 



Rohrweihe 

Beispielsweise können folgende Handlungen erhebliche 

Beeinträchtigungen für den Bestand der Rohrweihe darstellen: 

 

Å Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (z.B. großräumiger Einsatz von  

..Rodentiziden  zur Bekämpfung von Wühlmäusen) 

Å Errichtung von Freileitungen 

Å Errichtung von Windkraftanlagen 

Å Freizeitaktivitäten während der Fortpflanzungszeit (15.3. - 15.9.) 

Å Gewässerbauliche Maßnahmen, die zu einer Veränderung der 

..Gewässerstruktur führen (z.B. Begradigung, Uferbefestigungen) 

Å Nutzungsintensivierung (z.B. Erhöhung der Düngergaben, Erhöhung 

..der Schnitthäufigkeit, Erhöhung der Weideviehbesatzdichte) 

Å Schädigung von Röhrichten und Schilfbeständen durch Eutrophierung,      

..Gewässerverschmutzung und Freizeitaktivitäten (z.B. durch Boot 

..fahren, Badebetrieb, Lagern)  

Å Veränderung des Wasserhaushaltes (z.B. jede Form der 

..Entwässerung) 

 



Wege 

Stadtplan ADAC 
 

Es ist nicht einfach, das bestehende 
Wegegeflecht vom Plan aus zu 

erfassen. 
 

Dieser Stadtplan mit weiter 
Verbreitung ist vom wirklichen 

Bestand am weitesten entfernt.  
 

Seine Offenlage weckt Erwartungen, 
die vor Ort nicht erfüllt werden 

können.   



Wege 

Amtliche topographische Karte 
1:25.000 

 
Die amtliche topographische 
Karte kommt den tatsächlich 

angelegten und genutzten 
Wegen und Pfaden am 

nächsten. 



Wege 

Wegekonzept der Staatlichen 
Naturschutzverwaltung Baden-

Württemberg RP Karlsruhe 
 

 Rundweg  
 Nebenwege 

Reitweg  
 

Lt. Verordnungstext § 4 Ziffer 13 darf 
das NS-Gebiet "außerhalb der 

befestigten Wege" nicht betreten 
werden. Der Plan markiert nicht alle 

befestigen Wege.  
 

Diese Gebiete sind Kernzonen, sie 
dürfen grundsätzlich weder begangen 

und befahren werden. 
 

Nach § 4 (Verbote in NSG) Ziffer 20 
der Verordnung ist es verboten, 

außerhalb gekennzeichneter Wege zu 
reiten. 


